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 Veröffentlicht am 15.01.2002

Norm

BWG §1

Rechtssatz

Die Vertretungsmacht von Geschäftsleitern einer Kreditgenossenschaft deckt jedenfalls auch den Abschluss von

Bankgeschäften mit Dritten samt den unmittelbar dazugehörigen Hilfstätigkeiten. Der Begri  des Bankgeschäftes

schließt die Verwertung von Kreditsicherheiten ohne jeden Zweifel ein.
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